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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Weil Stefanie Heimgartner (svp, AG) die Motion von Gerhard Andrey (gp, FR) für eine
Freigabe von Bildern des Bundes bekämpfte, musste diese – trotz Unterstützung durch
den Bundesrat – in der Frühjahrssession 2022 in der grossen Kammer diskutiert
werden. Der Motionär legte dort dar, dass Bildmaterial, welches in der Verwaltung
produziert und also durch Steuergelder finanziert werde, gratis zur Verfügung stehen
müsse. Es sei seltsam, dass etwa ein Bild des Bundesrats frei verwendet werden dürfe,
wenn eine US-Behörde dieses erstellt habe, nicht aber, wenn die Schweizer
Bundesverwaltung Urheberin des Bildes sei. Es sei deshalb eine Gesetzesänderung
vorzusehen, die nicht nur sicherstelle, dass künftig von der Bundesverwaltung
produziertes Bildmaterial gratis zur Verfügung gestellt werde, sondern dass dieses auch
unter einer entsprechenden Lizenzierung hergestellt und auf einer Open-Data-
Plattform publiziert werden müsse. Seine Forderung passe in die aktuelle Open-
Government-Data-Strategie des Bundes, so Andrey. Dieser Punkt wurde in der Debatte
von Finanzminister Ueli Maurer bestätigt, der die Empfehlung des Bundesrats die
Annahme der Motion bekräftigte. Man könne Bilder bereits heute kostenlos nutzen,
wenn man bei der entsprechenden Stelle nachfrage, wendete hingegen Stefanie
Heimgartner ein. Digitalisierung und Veröffentlichung von sämtlichen Bildern würden
hingegen Kosten verursachen, die vor allem dann unnötig seien, wenn gar niemand die
entsprechenden Bilder nachfrage. Diese Kosten seien nicht von Steuerzahlenden zu
tragen, sondern von den Nutzenden des Bildmaterials zu entrichten. Auch diesen
Einwand begrüsste der Finanzminister im Prinzip und stellte klar, dass Bilder lediglich
dann zur Verfügung gestellt würden, «wenn der Aufwand vernünftig ist». Die grosse
Kammer schien den Nutzen einer Veröffentlichung höher zu gewichten als den
Kosteneinwand: Lediglich die geschlossene SVP-Fraktion stimmte mit 52 Stimmen
gegen die Motion, die von einer Mehrheit von 139 Stimmen an den Ständerat
überwiesen wurde. 1

MOTION
DATUM: 15.03.2022
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

In der Frühjahrssession 2020 kam es zu einer Vereidigung im Nationalrat und somit
bereits zur zweiten Mutation in der 51. Legislatur. Weil Jean-Pierre Gallati (svp, AG)
Ende 2019 in den Regierungsrat des Kantons Aargau gewählt worden war, rutschte Alois
Huber (svp, AG) für ihn nach. Huber war zweiter Ersatz auf der Aargauer SVP-Liste. Der
erste Ersatz, Stefanie Heimgartner (svp, AG), war bereits nach der Wahl von Hansjörg
Knecht (svp, AG) in den Ständerat nachgerutscht. Der Präsident des kantonalen
Bauernverbandes, Alois Huber, legte den Eid ab. Sein Vorgänger Gallati war erst bei den
eidgenössischen Wahlen 2019 ins nationale Parlament gewählt worden und
entsprechend nur gerade für eine Session in Bern. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2020
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Aargau bewarben sich bei den Nationalratswahlen 2019 496 Personen auf
36 Listen für einen der 16 Aargauer Nationalratssitze. Der Andrang auf die begehrten
Sitze war dieses Jahr noch einmal deutlich höher als 2015 (288 Kandidierende auf 23
Listen). Dieses Jahr schlug alleine schon die CVP mit neun Listen und 127
Kandidierenden zu Buche. Auch die Anzahl der Kandidatinnen war dieses Jahr so hoch
wie nie zuvor (187, Frauenanteil 37.7%).

Bei den Nationalratswahlen vor vier Jahren hatten sich die SVP und die FDP im Aargau
als Gewinner feiern lassen können. Sie hatten damals beide einen Sitzgewinn
verzeichnet. Die 16 Nationalräte, die den Kanton während der letzten Legislatur in
Bundesbern vertreten hatten, waren damit wie folgt auf die Parteien verteilt: 7 SVP, 3
FDP, 2 SP, 1 CVP, 1 GPS, 1 GLP, 1 BDP. Die beiden letztmaligen Gewinner mussten für die
anstehenden Wahlen 2019 als einzige Parteien Rücktritte verkraften, wobei die SVP
besonders betroffen war. Gleich vier ihrer sieben amtierenden Nationalräte fielen der

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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parteiinternen Alters- und Amtszeitregelung zum Opfer. Sylvia Flückiger-Bäni und Ulrich
Giezendanner zogen sich ganz aus der nationalen Politik zurück. Luzi Stamm und
Maximilian Reimann beschlossen hingegen, auf eigenen Listen erneut zu den Wahlen
anzutreten. Luzi Stamm, seit 28 Jahren im Nationalrat, stieg mit einer nach ihm
benannten Liste und sieben Mitstreitern ins Rennen. Reimann, seinerseits bereits 32
Jahre lang Bundesparlamentarier, führte derweil die Seniorenliste «Team 65+» an. Für
beide waren die Chancen ausserhalb der SVP-Liste ihre Wiederwahl zu schaffen sehr
gering. Der SVP bereiteten zudem im Wahlkampf die Turbulenzen um die inzwischen
zurückgetretene Regierungsrätin Franziska Roth (svp) Kopfzerbrechen. Immerhin gelang
der Volkspartei mit der FDP, der EDU und Reimanns «Team 65+» bei den
Listenverbindungen der Zusammenschluss zu einem breiten rechtsbürgerlichen Block.
Die FDP erhoffte sich von der Verbindung, den freiwerdenden Sitz der
zurückgetretenen Corina Eichenberger zu verteidigen. Der rechtsbürgerliche
Schulterschluss geriet allerdings arg in Schieflage als die SVP im August ihr Wurmplakat
veröffentlichte. Auf dem Plakat war unter anderem ein FDP-blauer Wurm abgebildet,
der einen die Schweiz symbolisierenden Apfel durchbohrt. Die FDP prüfte sogar eine
Auflösung der Listenverbindung, doch aufgrund der bereits abgelaufenen Frist für die
Anmeldung der Listenverbindungen, hatten die Freisinnigen gar keine andere Wahl, als
an die SVP gebunden in die Wahlen zu steigen. In der Mitte schloss sich die BDP mit der
EVP zusammen. Damit sollte der Sitz von Bernhard Guhl (bdp) gerettet werden. Zwar
garantierte die Listenverbindung den beiden Parteien praktisch einen Sitz, doch falls
die EVP mehr Stimmen machen würde als die BDP, könnte Guhl sein Mandat trotzdem
verlieren. Innerhalb der zweiten Mitteverbindung, zwischen der CVP und der GLP, kam
es ebenfalls zu einem Zweikampf, denn beide Parteien hätten gerne jeweils einen
zweiten Sitz erobert. Voraussetzung dafür war jedoch, dass beide Parteien in der Gunst
der Wähler zulegen können. Der zusätzliche Sitz würde dann auf die Partei mit dem
höheren Wähleranteil fallen. Auch bei den linken Parteien zeichnete sich im
Wesentlichen ein Zweikampf ab. Die SP und die Grünen hatten sich beide einen
Sitzgewinn zum Ziel gesetzt, doch es schien sehr unwahrscheinlich, dass dies gleich
beiden Parteien gelingen würde. Zwar gesellte sich zur Listenverbindung der SP und den
Grünen auch noch die Piratenpartei, doch keiner erwartete, dass die Piraten in die
Nähe eines Sitzgewinnes kommen würden. 

Wie in den meisten Kantonen konnten die Grünen und Grünliberalen auch im Kanton
Aargau am Wahlsonntag ihre Wähleranteile kräftig ausbauen. Die Grünen legten
gegenüber 2015 um 4.3 Prozentpunkte zu (neu 9.8%), die GLP um 3.3 Prozentpunkte
(neu 8.5%). Es reichte jedoch keiner der beiden Parteien für einen Sitzgewinn, womit
weiterhin lediglich Irène Kälin (gp) und Beat Flach (glp) im Parlament vertreten sein
werden. Sitzgewinne verzeichnen konnten dafür die jeweiligen Listenpartnerinnen –
trotz vergleichsweise geringerem Wählendenzuwachs. Für die SP (+0.4 Prozentpunkte,
neu 16.5%) schaffte neben den Bisherigen Yvonne Feri und Cédric Wermuth auch
Gabriela Suter den Einzug in den Nationalrat. Die CVP (+1.3 Prozentpunkte, neu 9.9%)
freute sich darüber, dass sie endlich wieder einmal ihren Stimmenanteil ausbauen
konnte, nachdem sie bei den letzten vier Nationalratswahlen jeweils Verluste hatte
einstecken müssen. Neben der bestätigten Ruth Humbel wird für die CVP in der
nächsten Legislatur auch die kantonale Parteipräsidentin Marianne Binder-Keller in der
Grossen Kammer vertreten sein. Die Sitzgewinne von SP und CVP gingen auf Kosten der
FDP und der SVP. Die FDP konnte den Sitz von Corina Eichenberger nicht verteidigen.
Die beiden Bisherigen Thierry Burkhart und Matthias Samuel Jauslin schafften hingegen
die Wiederwahl. Aufgrund der vielen Rücktritte in ihren Reihen, schafften bei der SVP
trotz Sitzverlust gleich drei Neue den Einzug ins nationale Parlament:  Martina Bircher,
Jean-Pierre Gallati und Benjamin Giezendanner. Benjamin Giezendanner folgte damit
direkt auf seinen zurückgetretenen Vater Ulrich Giezendanner. Problemlos
wiedergewählt wurden die drei bisherigen SVP-Nationalräte Thomas Burgherr, Andreas
Glarner und Hansjörg Knecht. Nicht wiedergewählt wurden hingegen wie erwartet Luzi
Stamm und Maximilian Reimann. In der Mitte tauschten die BDP und die EVP einen Sitz,
da die BDP 2.0 Prozentpunkte verlor (neu 3.1%) und von der EVP (+0.3 Prozentpunkte,
neu 3.6%) überholt wurde. Bernhard Guhl verpasste also die Wiederwahl und musste
Lilian Studer (evp) den Sitz überlassen. Die Zusammensetzung der Aargauer
Volksvertretung für die Legislatur 2019-2023 lautet somit: 6 SVP, 3 SP, 2 FDP, 2 CVP, 1
GP, 1 GLP und 1 EVP. Die Wahlen lockten 44.7 Prozent der Stimmberechtigten an die
Urne – 3.6 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. 

Fünf Wochen nach den Nationalratswahlen fand im Aargau der zweite Wahlgang der
Ständeratswahlen und der Regierungsratsersatzwahl statt. Neu ins Stöckli zogen Thierry
Burkhard (fdp) und Hansjörg Knecht (svp) ein. Für sie rutschten Maja Riniker (fdp) und
Stefanie Heimgartner (svp) in den Nationalrat nach. Bei der Regierungsratsersatzwahl
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setzte sich Jean-Pierre Gallati (svp) als Nachfolger der zurückgetretenen Franziska Roth
durch. Gallati gab bekannt, noch die erste Session im Nationalrat zu besuchen. Danach
wird ihn Bauernverbandspräsident Alois Huber (svp) als nächster auf der SVP-Liste
ersetzen. 3

Aussenpolitik

Gute Dienste

Im April 2020 beantragte die APK-NR ihrem Rat mit 16 zu 6 Stimmen (bei 2
Enthaltungen), eine Erklärung für einen globalen Waffenstillstand aufgrund der
Corona-Pandemie zu verabschieden. Die Kommission wollte die Staatengemeinschaft
und sämtliche Konfliktparteien dazu auffordern, sich an einem globalen
Waffenstillstand zu beteiligen, um die Herausforderungen der Corona-Pandemie
solidarisch angehen zu können. Der Bundesrat werde damit aufgefordert, das
Parlament an den Schweizer Tätigkeiten in der UNO teilhaben zu lassen, den
Weltfrieden und die menschliche Sicherheit zu fördern und den Wiederaufbau der
Weltwirtschaft entlang der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 mitzugestalten. Die
Kommission nahm dabei auch explizit Bezug auf eine Erklärung des UNO-
Generalsekretärs Antonio Guterres, der die Absurdität des Kriegs angesichts einer
solchen Katastrophe hervorgehoben und die Unterbrechung bewaffneter Konflikte
gefordert hatte. 
In der Sondersession im Mai 2020 befasste sich der Nationalrat mit dem Antrag seiner
Kommission, wobei Stefanie Heimgartner (svp, AG) aufgrund der «irreführenden und
unrealistischen» Natur der Erklärung deren Ablehnung verlangte. Unterstützt wurde sie
von ihrem Parteikollegen Roland Büchel (svp, SG), der die Erklärung als Grundlage für
Zahlungen in Millionenhöhe für die humanitäre Hilfe erachtete – Geld, welches gemäss
Büchel im Inland dringend benötigt werde. Nationalrat Büchel richtete sich mit seinem
Appell primär an die übrigen bürgerlichen Parteien, erhielt von diesen jedoch kaum
Unterstützung. Nationalrat Portmann (fdp, ZH) zum Beispiel zeigte sich überzeugt, dass
die reiche Schweiz innerhalb des bestehenden Budgets durch Einsparungen etwas
«Luxus und Reichtum» abgeben könne. Die Erklärung wurde dementsprechend mit 129
zu 44 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) eindeutig angenommen. 4

ANDERES
DATUM: 06.05.2020
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Militärorganisation

Alors que le rôle de la femme et sa place dans la société sont des sujets qui sont
fréquemment revenus dans les discussions au cours des cinquante dernières années,
Stefanie Heimgartner (udc, AG) a déposé un postulat pour rendre la journée
d'orientation obligatoire pour les femmes. Rendre cette journée d'instruction sur le
service au pays obligatoire, ne correspondrait pas encore à rendre le service militaire
obligatoire, mais encouragerait les suissesse à s'engager. En effet, Viola Amherd a
clairement exprimé qu'elle souhaite rendre l'armée plus attrayante pour les femmes et
ce postulat pourrait représenter selon Heimgartner un premier pas pour atteindre cet
objectif. De plus, un traitement égalitaire des Suisses et des Suissesses concernant
l'information sur le service militaire se traduirait, d'après le postulat, par la formation
d'équipes plus performantes, de par leur mixité, et permettrait aussi de résoudre les
soucis d'effectifs de l'armée.
Le Conseil fédéral a proposé d'accepter le postulat, mentionnant que la journée
d'information ouvrirait de nouvelles portes pour les femmes, telles que le service
volontaire et la protection civile. 
En s'appuyant sur les arguments du Conseil fédéral, le Conseil national a accepté le
postulat par 125 voix contre 64 et une abstention. 5

POSTULAT
DATUM: 09.03.2022
CHLOÉ MAGNIN
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Zivildienst und Dienstverweigerung

Alors que l'armée aspire à trouver une solution concernant son manque d'effectifs, une
motion déposée par l'UDC souhaiterait réduire l'attractivité du service civil afin
d'augmenter le nombre de recrues et surtout de réduire le nombre de soldats qui
quittent l'armée pour se diriger vers le service civil. Cette motion fait suite au refus de
la révision du service civil en 2020.
Alors que l'armée est en pleine crise d'effectifs et que les propositions de solutions
sont diverses, l'UDC suggère de réformer l'accès au service civil. Les changements
prévus concernent principalement les militaires qui décident de changer de voie et de
rejoindre le service civil après avoir déjà servi, pour quelques temps, dans l'armée. Les
nouvelles mesures engendreraient l'impossibilité de réduire la durée de son service
civil, si un service militaire a préalablement été commencé, et obligeraient les membres
cadres de l'armée (sous-officiers et officiers) à aussi effectuer un service une fois et
demi plus long que le service militaire. Ainsi, 150 jours de service civil sont assurés dans
tous les cas. D'autre part, il deviendrait impossible pour un civiliste qui a fait des
études de médecine de se voir attribuer une place dans son domaine de spécialité. Un
autre point empêcherait d'effectuer un service civil après avoir terminé un service
militaire. Seul un des deux services pourrait être effectué entièrement. Cette condition
viserait à garantir un nombre suffisant de soldats formés mobilisables. De plus, dès leur
admission au service civil, les civilistes devraient obligatoirement effectuer une période
d'affectation par année. Finalement, afin de rendre la différence de traitement plus
équitable entre les soldats et les civilistes, ces derniers devraient, à l'avenir, effectuer
leur «affectation longue» au plus tard dans l'année qui suit leur admission au service
civil. A titre de comparaison, le service long peut actuellement être effectué en trois
ans.
Les échanges autour de cette motion ont mis en lumière un Conseil national partagé.
En effet, des divergences existaient entre le camp rose-vert et le reste des députés.
Après la présentation de la motion par Thomas Hurter (udc, SH), Lilian Studer (pev, AG) a
soulevé un point qui a provoqué une réaction intéressante. En effet, en demandant si,
au lieu de durcir les conditions pour changer de voie, il ne serait pas plus judicieux de
revenir au système qui avait été aboli en 2009, Studer a reçu l'approbation d'Hurter.
Cependant, ce dernier a rappelé que la réintroduction du précédent système, qui
prévoyait une discussion avec la recrue au sujet de ses convictions pour définir si un
passage du service militaire au service civil était justifiable, n'est pas en discussion pour
l'instant. A travers d'autres interventions, il a été mentionné que la motion est très
semblable à celle qui avait été refusée en 2020. Elle reprend ainsi six mesures de
l'ancien objet et laisse de côté les deux mesures qui avaient été très critiquées. Lors de
la présentation de la position du Conseil fédéral, Guy Parmelin a illustré la nécessité
d'agir en évoquant les coûts que représente le changement entre le service militaire et
le service civil après avoir terminé l'école de recrue. En 2021, ils s'élevaient à CHF 69
millions. 
La motion a été acceptée par 93 voix contre 84 et 1 abstention. Les oppositions
provenaient principalement du camp rose-vert et ont aussi inclus quelques centristes. 6

MOTION
DATUM: 29.09.2022
CHLOÉ MAGNIN

Wirtschaft

Landwirtschaft

Lebensmittel

Le Conseil national a, à son tour, soutenu la motion demandant que les méthodes de
production interdites en Suisse soient déclarées sur les produits. Par 137 voix contre
41 et 11 abstentions (provenant essentiellement de la droite), les député.e.s ont suivi
l'avis de leur commission qui, représentée par les voix conjointes de Lilian Studer (pev,
AG) et Simone de Montmollin (plr, GE), a estimé qu'il était nécessaire d'agir sur ces
questions. Pour la majorité de la commission, rendre plus transparent les modes de
production des denrées alimentaires importées permettrait aux consommatrices et
consommateurs de faire un choix plus éclairé et serait également un moyen de valoriser
les produits suisses. Depuis les débats au Conseil des Etats, le Conseil fédéral n'a pas
changé de position, s'opposant à cette motion. Cette réticence ne porte pas sur le
fond, mais bien plus sur la formulation de ce texte. Alain Berset a, en effet, essayé
d'expliquer qu'il serait particulièrement difficile de mettre en œuvre ce texte, car les
importateurs auraient de grandes difficultés à retracer l'entier de la chaine de
production pour en relever les méthodes de production. Pour le ministre de la santé,
d'autres moyens moins contraignants pourraient être mis en place, avec une bonne

MOTION
DATUM: 16.06.2021
KAREL ZIEHLI
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efficacité, évoquant la possibilité d'instaurer des déclarations volontaires. Il a
finalement fait part de son inquiétude quant à la nécessité de devoir réétiqueter
l'ensemble des produits importés et de se voir infliger des sanctions pour non-respect
des accords de l'OMC. Suite au rapport qu'il a publié sur la question, le Conseil fédéral
est sur le point de changer certaines choses en la matière et a demandé aux
parlementaires de le suivre. Mais cela n'a pas suffi à convaincre les membres de la
chambre basse, les voix de soutien à la motion de la CSEC-CE provenant de l'ensemble
des partis politiques. 7

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Après avoir été accepté à l'unanimité par le Conseil des Etats, le projet du Conseil
fédéral de modification de la LCITES est passé devant la CSEC-CN. Entrant à l'unanimité
en matière, les membres de la commission se sont frittés sur la question du
renforcement du bien-être animal, une minorité souhaitant interdire l'importation de
produits issus d'animaux si ceux-ci ont impliqué des mauvais traitements. Une seconde
minorité s'est formée pour combattre la prolongation du droit d'opposition aux
décisions de l'OSAV à 30 jours (contre 10 actuellement). Sur l'ensemble du projet, il ne
s'est pas trouvé de voix au sein de la commission pour s'y opposer, bien que 5 élu.e.s se
soient abstenu.e.s. 
Lors des délibérations au Conseil national, la première minorité a été défendue par
l'écologiste Meret Schneider (vert.e.s, ZH) qui a précisé que cela ne concernerait pas
uniquement les animaux protégés par la CITES mais l'ensemble des espèces importées.
Elle a justifié cette position en s'appuyant sur les changements de valeurs au sein de la
société à propos du bien-être animal. De l'avis de la majorité, cette proposition de
minorité n'a, d'une part, pas à être traitée dans le contexte d'une modification de la
LCITES et d'autre part, le Conseil fédéral a déjà la possibilité de procéder à de telles
interdictions dans le cadre de la Loi sur la protection des animaux (LPA), comme
rappelé par l'élue argovienne Lilian Studer (pev, AG). Au nom du groupe libéral-radical,
Christoph Eymann (pld, BS) s'est montré, quant à lui, sceptique sur les possibilités de
contrôler les méthodes d'élevage à l'étranger. La proposition défendue par Meret
Scheider n'a pas réussi à convaincre une majorité d'élu.e.s, obtenant 82 voix contre 108
(4 abstentions).
La deuxième minorité a été défendue par le socialiste Mustafa Atici (ps, BS). Selon lui, la
prolongation du délai d'opposition à 30 jours ne profite à personne. Cela coûtera plus
cher pour les offices vétérinaires qui devront s'occuper des animaux saisis et le bien-
être de ces animaux sera prétérité, les conditions n'étant pas toujours idéales pour
accueillir ces animaux pendant une si longue période de temps. Finalement, cela
entraverait, d'après l'élu bâlois, une résolution rapide de ces cas problématiques. Pour
le groupe de l'UDC, Martin Haab (udc, ZH) s'est opposé à cette minorité, les dix jours
actuellement accordés se révélant être dans bien des cas trop courts pour récolter les
clarifications nécessaires à une opposition. Au vote, cette proposition n'a récolté que
69 voix contre 125.
Finalement, le projet dans son ensemble a obtenu un soutien unanime de la part des
conseillers et conseillères nationales, bien que 18 élu.e.s du groupe de l'UDC se soient
abstenu.e.s.
Au vote final, les deux chambres ont avalisés ce projet de modification avec une
majorité quasi unanime du côté de la chambre basse (158 voix contre 2 et 35
abstentions; toutes à compter dans les rangs de l'UDC) et une unanimité, sans
abstention, du côté de la chambre haute. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2021
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

In der Sommersession 2023 stand die bundesrätliche Botschaft zum Unterhalt und
zum Ausbau des Schweizer Nationalstrassennetzes auf der Traktandenliste des
Nationalrats. In einer vierstündigen Debatte mit 39 Einzelabstimmungen, 98
Wortmeldungen und zwei Pausen befasste sich die grosse Kammer mit den vier Teilen
der Vorlage: Erstens stand mit dem «Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen
Nationalstrassen 2024-2027» der Kredit von CHF 8.8 Mrd. für Betrieb, Unterhalt und
Anpassungen an bestehenden Infrastrukturen zur Debatte. Dieser Teil der Vorlage war
in der KVF-NR und in der mitberichtenden FK-NR im Frühling 2023 weitestgehend
unbestritten gewesen. Zweitens beriet der Rat im Rahmen des «Bundesbeschluss über
den Ausbauschritt 2023» über Projekte zur Erweiterung des bestehenden
Nationalstrassennetzes. Der Kredit für die Realisierung dieser Projekte sowie für die
Planung von noch nicht beschlossenen Projekten war Gegenstand des dritten
Bundesbeschlusses «Verpflichtungskredit Ausbauschritt 2023». Diese letzteren beiden
Teile der Vorlage hatten in den vorberatenden Kommissionen zu deutlich mehr
Diskussionen geführt. Während in der FK-NR eine Minderheit von 11 zu 14 Stimmen gar
nicht erst auf diesen Teil der Vorlage eintreten wollte, verlangten in der KVF-NR zwei
Minderheiten die Rückweisung dieser Pläne an den Bundesrat. Die erste KVF-
Minderheit beabsichtigte dabei, klimapolitische Überlegungen stärker zu
berücksichtigen, die zweite Minderheit der KVF-NR wollte die bestehenden
Infrastrukturen mit einem alternativen Konzept stärker ausnutzen und damit gewisse
Ausbauten umgehen. Während verschiedene weitere Minderheiten in der KVF-NR
Verkleinerungen oder Anpassungen an den Ausbauplänen vornehmen wollten, war eine
Mehrheit mit 14 zu 11 Stimmen umgekehrt davon überzeugt, zwei weitere, vom
Bundesrat erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehene Projekte betreffend den
Ausbau der Strecke Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD) ebenfalls schon in den
Ausbauschritt 2023 aufzunehmen. Der entsprechende Kredit sollte dafür um CHF 911
Mio. erhöht werden. Auf diesen Westschweizer Abschnitten bestehe Handlungsdruck
und die Ausbauten müssten prioritär behandelt werden, so die Ansicht dieser Mehrheit.
Der vierte Teil der Debatte befasste sich schliesslich mit dem «Netzbeschluss» und
damit mit der Auflistung aller bestehender oder noch zu realisierender
Streckenabschnitte zur Vollendung des gesamten Nationalstrassennetzes. Eine weitere
Minderheit der KVF-NR beantragte auch hier eine Änderung in der vorgeschlagenen
Anpassung des Netzbeschlusses. 

Der Nationalrat folgte letztlich in allen vier Teilen der Mehrheit seiner vorberatenden
KVF-NR und erteilte sämtlichen Minderheits- und Einzelanträgen eine Absage. Geprägt
waren die Debatten von den gegensätzlichen Ansichten, die sich mit den mehrfach im
Rat geäusserten Maximen «wer Strassen sät, erntet Verkehr» und «wer Strassen
zweckmässig baut, steht weniger im Stau» zusammenfassen lassen. Die Ratslinke
kritisierte in der Debatte, dass der Ausbau der Nationalstrassen zu mehr Verkehr führen
werde, die Strasse gegenüber der Schiene attraktiver mache, das Stauproblem an
andere Strassenabschnitte verschiebe und der Klimapolitik zuwiderlaufe. Moniert
wurden zudem der Verlust von Kulturland, die Verschandelung der Landschaft sowie die
Lärmbelastung, unter der die Bevölkerung leide und gegen welche der Entwurf zu wenig
unternehme. Bürgerliche Votantinnen und Votanten unterstrichen hingegen die
Notwendigkeit der Ausbauten, um Staus zu verringern, dem wachsenden Verkehr
gerecht zu werden und den Umfahrungsverkehr in den Agglomerationen zu
unterbinden. Das Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft mache einen Ausbau der
Infrastruktur unumgänglich, so der Tenor auf der bürgerlichen Seite. Während sich die
Fraktion der Grünen prinzipiell gegen die Finanzierung und den Ausbau stemmte,
goutierte die SP-Fraktion den Unterhalt der bestehenden Autobahnen. Die GLP-
Fraktion stimmte teils mit dem bürgerlichen Ja-Lager, teils gesellte sie sich zum rot-
grünen Lager. Die bürgerlichen Parteien standen vereint für die Ausbauvorhaben ein.

Was die einzelnen Teile der Vorlage betrifft, so war der Bundesbeschluss über den
Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024-2027 für Betrieb, Unterhalt und Ausbau im
Sinne von Anpassungen im Rat weitestgehend unbestritten. Ohne Gegenantrag trat der
Rat auf die Vorlage ein. Der Nationalrat zeigte sich damit einverstanden, dass in der
vierjährigen Periode insgesamt gut CHF 8.8 Mrd. in die bestehende Infrastruktur
investiert werden. Eine Minderheit Pasquier-Eichenberger (gp, GE) forderte im Rahmen
dieses Unterhalts-Budgets einen Passus, wonach Anpassungen nur vorgenommen
werden dürfen, wenn daraus keine Kapazitätserhöhung resultiere. Sie argumentierte,
dass mit Anpassungen nur die Sicherheit verbessert werden dürfe, eine Erhöhung des
Verkehrsaufkommens aber nicht wünschenswert sei. Verkehrsminister Albert Rösti

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2023
MARCO ACKERMANN
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entgegnete, dass dies den Handlungsspielraum der Behörden massiv einschränken und
der Verkehrssicherheit zuwiderlaufen würde; solche Anpassungen – etwa zur Nutzung
des Pannenstreifens – würden zudem helfen, teure Ausbauten zu umgehen. Mit 120 zu
68 Stimmen bei 3 Enthaltungen folgte der Nationalrat hier seiner Kommission sowie
dem Bundesrat und lehnte den Minderheitsantrag ab, der von den geschlossenen
Fraktionen der SP und der Grünen unterstützt wurde. Letztlich gab der Nationalrat dem
Unterhaltsprogramm mit 162 zu 29 Stimmen grünes Licht, einzig die beinahe
geschlossene Fraktion der Grünen stimmte gegen den Kredit. 

Für deutlich mehr Diskussionsbedarf sorgten die Ausbaupläne für das
Nationalstrassennetz. Eine Minderheit Töngi (gp, LU) wollte diesen Teil der Vorlage
(Ausbauschritt 2023) an den Bundesrat zurückweisen und diesen dazu anhalten,
Umwelt- und Klimaaspekte stärker in die Vorlage einzuarbeiten.  Eine Minderheit Storni
(sp, TI) beantragte ebenfalls Rückweisung, verlangte aber, dass der Bundesrat ein
alternatives Konzept zum Ausbau erarbeitet und bestehende Infrastrukturen durch eine
intelligente und effizientere Ausnutzung besser auslastet. Das Schweizer Autobahnnetz
sei «im Zeitalter des Betons stehengeblieben» und das ASTRA lebe noch im «secolo
scorso», so die Kritik des Tessiner Sozialdemokraten. Die SP-Fraktion verlange deshalb,
dass das bestehende Netz dank digitaler Technologien besser und effizienter genutzt
wird. Beide Rückweisungsanträge versenkte der Nationalrat mit jeweils 106 zu 85
Stimmen bei 2 Enthaltungen, wobei sich die GLP-Fraktion zusammen mit zwei EVP-
Stimmen (Jost (evp, BE) und Studer (evp, AG)) auf die Seite der Linken schlug.  
Zu den weiteren geplanten Ausbauprojekten gab es ebenfalls verschiedene
Minderheitsanträge. Die Minderheit Töngi beantragte, dass auf den Vierspurausbau der
A1 auf der Strecke Wankdorf-Schönbühl (BE) und den Sechsspurausbau der A1 auf dem
Abschnitt Schönbühl-Kirchberg (BE) verzichtet wird. Töngi befürchtete, dass durch die
Ausbauten das Auto gegenüber dem öffentlichen Verkehr an Attraktivität gewänne, der
Strassenverkehr und das Lärmproblem zunähmen und die Klimaziele des Bundes
verfehlt würden. Der Nationalrat lehnte die beiden Streichungen mit 105 zu 86 Stimmen
bei 1 Enthaltung beziehungsweise mit 106 zu 87 Stimmen ab. Die GLP-Fraktion sowie die
beiden EVP-Abgeordneten Studer und Jost stellten sich dabei auf die Seite der Linken.
Die Diskussionen zur dritten Röhre am Rosenbergtunnel (SG) und der dazugehörigen
sogenannten «Spange Güterbahnhof» (SG) drehten sich um die Fragen, ob einerseits
nur die dritte Tunnelröhre gebaut werden sollte, auf die Spange Güterbahnhof aber zu
verzichten sei, wie dies eine Minderheit Aebischer (sp, BE) verlangte, oder ob
andererseits dieser Ausbauschritt ganz gestrichen werden sollte, wie dies eine
Minderheit Schlatter (gp, ZH) beantragte. Die Minderheit Aebischer scheiterte mit 108
zu 84 Stimmen, die Minderheit Schlatter mit 123 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung, wobei
die GLP-Fraktion beim Antrag Schlatter ins bürgerliche Nein-Lager wechselte.
Verzichten wollte eine Minderheit Brenzikofer (gp, BL) auch auf die Errichtung des
Rheintunnels (Birsfelden BL - Kleinhüningen BS). Die grüne Nationalrätin monierte, dass
dieser zusätzliche Tunnel vor allem dem Transitgüterverkehr zugutekomme und der
Schweizer Verlagerungspolitik zuwiderlaufe. Diesen Antrag versenkte der Nationalrat
mit 122 zu 70 Stimmen bei 1 Enthaltung. Hier stellte sich die GLP wiederum
grossmehrheitlich auf die Seite der bürgerlichen Fraktionen, die den Tunnelbau für die
Basler Osttangente der A2 befürworteten. Bei der Frage, ob es eine zweite Röhre beim
Fäsenstaubtunnel (SH) brauche, standen wiederum zwei Minderheitsanträge zur
Debatte. Während eine Minderheit Schaffner (glp, ZH) das Projekt zu verkleinern
versuchte, indem zwar der Tunnel errichtet, auf den Vierspurausbau nach dem
Anschluss Schaffhausen-Nord bis Herblingen (SH) aber verzichtet werden sollte, wollte
eine Minderheit Schlatter wiederum das ganze Projekt aus dem Ausbauschritt
streichen. Auch diesen Anträgen gab der Nationalrat mit 106 zu 86 Stimmen
beziehungsweise 123 zu 69 Stimmen jeweils eine Absage, wobei die GLP-Fraktion sowie
eine einzelne Stimme aus der Mitte-Fraktion bei der totalen Streichungsvariante ins
bürgerliche Nein-Lager wechselte. Der Nationalrat folgte zudem dem Ansinnen seiner
Kommission und nahm den Ausbauschritt in der Romandie Le Vengeron-Coppet-Nyon
gegen den Widerstand der Minderheit Pasquier-Eichenberger mit 104 zu 84 Stimmen
bei 3 Enthaltungen in den Entwurf auf. Hier gesellten sich die GLP-Fraktion und zwei
Stimmen aus der Mitte-Fraktion wieder zur ablehnenden linken Minderheit. Die
Gesamtabstimmung passierte dieser Teil der Vorlage mit 105 zu 82 Stimmen bei 2
Enthaltungen, wobei erneut die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP sowie die
die zwei EVP-Stimmen Studer und Jost die Minderheit bildeten. 

Gleichzeitig mit dem bundesrätlichen Entwurf nahm der Nationalrat an dieser Stelle ein
Postulat (Po. 23.3497) seiner KVF-NR für eine Korridorstudie zur A2 nach Italien an. Für
die Nationalstrasse N24 bei Stabio (TI) nach Gaggiolo (Italien) soll dabei geprüft werden,
ob eine Autobahnverbindung nach Italien auch über diesen Weg möglich wäre, anstatt
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diesen nur über den stark frequentierten Übergang Chiasso-Brogeda an der Autobahn
A2 zu lenken. Die Minderheit Töngi versuchte auch hier, eine Ablehnung des Postulats
zu erwirken. Zur Kenntnis nahm der Nationalrat in diesem Rahmen auch zwei
Petitionen. Eine davon stammte von der FDP Thurgau und betraf die Umsetzung der
Bodensee-Thurtal-Strasse. Die andere war vom Verein umverkehR eingereicht worden
und verlangte, dass die Milliarden, welche für den Ausbau der Autobahnen gesprochen
werden sollen, stattdessen in den Klimaschutz investiert werden. 

In der Folge gab der Nationalrat auch grünes Licht für den Verpflichtungskredit zu den
beschlossenen Ausbauschritten sowie zur Planung von zukünftigen Vorhaben – wie etwa
Vorstudien zur Glatttalautobahn im Zürcher Oberland. Eine Minderheit Schneider
Schüttel (sp, FR) aus der mitberichtenden Finanzkommission versuchte vergebens, den
Rat davon zu überzeugen, gar nicht erst auf diesen dritten Teil der Vorlage einzutreten.
Die Sozialdemokratin argumentierte, dass der Ausbau zu mehr Verkehr führen werde,
das Auto insgesamt attraktiver mache und die Klima- und Umweltbelastung erhöhen
werde. Die finanziellen Mittel sollten besser dazu verwendet werden, die Biodiversität
zu stärken, den öffentlichen Verkehr zu fördern und die Zentren vom Verkehr zu
entlasten. Den Nichteintretensantrag lehnte der Nationalrat jedoch mit 108 zu 83
Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. Die geschlossenen Fraktionen der SVP, der Mitte und
der FDP konnten sich erfolgreich gegen die ebenso geschlossenen Fraktionen der SP,
der GLP und der Grünen durchsetzen. Der bundesrätliche Gesamtkredit für den Ausbau
von CHF 4.354 Mia. versuchten die Minderheiten Töngi, Aebischer, Schlatter,
Brenzikofer und Schaffner schliesslich gemäss ihren Streichungsanträgen im zweiten
Teil der Vorlage zu kürzen – die Gesamtausgaben wären dabei auf zwischen CHF 2.481
Mrd. und CHF 4.181 zu liegen gekommen. Der Nationalrat wollte von diesen
Streichungsvorschlägen indessen nichts wissen, sondern erhöhte den
Verpflichtungskredit im Gegenteil konsequenterweise um die Kosten des hinzugefügten
Ausbauprojekts in der Romandie und legte den Kredit bei CHF 5.265 Mrd. fest. Die
Gesamtabstimmung passierte der Kredit mit 105 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei die GLP und die zwei EVP-Stimmen wieder mit der Ratslinken stimmten. 

Zu guter Letzt standen im vierten Teil der Vorlage die Änderungen im Netzbeschluss zur
Debatte. Vor allem Änderungen betreffend den Grossraum Zürich wurden hier
beantragt. Der Bundesrat plante, den N1-Abschnitt «Zürich (Hardturmsportplatz) -
Platzspitz» durch «Zürich (Hardturmsportplatz) - Zürich (Pfingstweidstrasse)» zu
ersetzen. Eine Minderheit Schlatter versuchte hier erneut vergebens, ganz auf beide
Varianten zu verzichten. Der N3-Abschnitt «Zürich (Platzspitz) - Zürich (Wiedikon)»
sollte nach bundesrätlicher Ansicht ganz gestrichen werden. Ein Einzelantrag Haab (svp,
ZH) wollte das «Zürcher Ypsilon», also die soeben genannten Einträge N3 «Zürich
(Platzspitz) - Zürich (Wiedikon)» und N1 «Zürich (Hardturmsportplatz) - Platzspitz»,
hingegen beibehalten. Der Antrag für die Beibehaltung beider Abschnitte wurde jedoch
mit 96 zu 85 Stimmen bei 3 Enthaltungen beziehungsweise mit 115 zu 74 Stimmmen bei 1
Enthaltung abgelehnt, wobei nur die SVP-Fraktion und jeweils Teile der FDP- und Mitte-
Fraktionen für die Beibehaltung stimmten. Bei der bestehenden Bestimmung zur N11
«Zürich-Nord - Kloten-Süd», die der Bundesrat nicht anpassen wollte, verlangte eine
Minderheit Hurter (svp, SH), dass zwei Abschnitte ergänzt werden. Der Netzbeschluss
zur N11 sollte gemäss der Minderheit auch die Abschnitte «Kloten-Süd - Eglisau - Rafz -
Solgen (Grenze)» sowie «Jestetten-Hardt (Grenze) - Schaffhausen-Süd (N4)» umfassen.
Diese Minderheit erfuhr jedoch nur bei der geschlossenen SVP-Fraktion und wenigen
weiteren Stimmen aus dem bürgerlichen Lager Zuspruch. Ein weiterer Antrag befasste
sich zudem mit dem Raum Basel. Ohne dass der Bundesrat entsprechende Änderungen
beantragt hatte, wollte eine Minderheit Aebsicher den N2-Streckenabschnitt
«Basel/Weil am Rhein (Grenze) - Wiese- Basel (Gellert) 1», welcher im geltenden
Netzbeschluss aufgelistet war, durch «Basel/Weil am Rhein (Grenze) - Wiese - Hagnau»
ersetzen und neu «Wiese - Basel (Gellert) 3» aufführen. Er wollte damit erreichen, dass
nach dem Neubau des unterirdischen Rheintunnels gemäss dem Ausbauschritt 2023
die alte Autobahn zurückgebaut wird und dort anstelle von Asphalt wieder Grünflächen
entstehen können. Diese Änderung lehnte der Nationalrat jedoch mit 108 zu 85
Stimmen ab, wobei die GLP-Fraktion den Rückbau begrüsste und sich geschlossen auf
die Seite der Ratslinken stellte. 

In der Gesamtabstimmung standen sich zwei geschlossene Blöcke gegenüber. Während
die Fraktionen der SP und der Grünen die Gesamtvorlage ablehnten, nahmen alle
anderen Fraktionen sie ebenso geschlossen an. Mit 122 zu 67 Stimmen überwies der
Nationalrat den leicht modifizierten bundesrätlichen Entwurf an den Ständerat. Gemäss
Berichten von SRF planten Grüne sowie der VCS im Nachgang der nationalrätlichen
Debatte bereits, das Referendum gegen das Ausbauvorhaben (Teil 2 der Vorlage) zu
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ergreifen. 9

Post und Telekommunikation

In der Herbstsession 2023 sprach sich der Nationalrat einstimmig für eine vom
Bundesrat vorgeschlagene Änderung des Immaterialgüterrechts aus. Ziel der Änderung
war es, Kleinsendungen mit gefälschten Waren aus dem Online-Handel einfacher
vernichten zu können. Dazu sollten einerseits neue Regelungen bezüglich der
Vernichtung der potenziell gefälschten Waren eingeführt und andererseits
Kompetenzen vom BAZG auf das IGE übertragen werden.
Die WBK-NR hatte sich in der Vorberatung ohne Vorbehalte für die Gesetzesänderung
ausgesprochen und die Annahme der Gesetzesvorlage beantragt. Laut den
Kommissionssprecherinnen Valérie Piller Carrard (sp, FR) und Lilian Studer (evp, AG)
trägt die geforderte Anpassung des Immaterialgüterrechts dazu bei, wirtschaftliche
Verluste durch Fälschungen zu verringern, die Zollbehörde zu entlasten und
Konsumentinnen und Konsumenten vor gesundheitsschädlichen Fälschungen zu
schützen. Der Nationalrat kam dem Antrag seiner Kommission ohne Gegenantrag nach,
womit der Gesetzesentwurf an den Ständerat überwiesen wurde. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2023
LENA BALTISSER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Die Nationalratsmitglieder Sidney Kamerzin (mitte, VS), Corina Gredig (glp, ZH), Gerhard
Andrey (gp, FR), Lilian Studer (evp, AG), Lars Guggisberg (svp, BE), Susanne Vincenz-
Stauffacher (fdp, SG) und Edith Graf-Litscher (sp, TG) reichten im Juni 2020 allesamt
gleichlautende Postulate ein, mit denen sie den Bundesrat beauftragen wollten,
marktwirtschaftliche Lösungen zur Förderung von regionalem Coworking zu prüfen.
Da nicht alle Personen im Homeoffice arbeiten könnten und da bei Homeoffice der
soziale Austausch fehle und die Trennung zwischen Beruf und Familie schwierig sei,
könne regionales Coworking eine Lösung für immer mehr Arbeitnehmenden darstellen,
argumentierten sie. Neben einer möglichen Starthilfe durch den Bund für den Aufbau
eines nationalen Netzes soll der Bericht aufzeigen, wie die Bundesverwaltung in einer
Vorbildfunktion Büroflächen sparen und diese Fläche stattdessen als regionale
Coworking Spaces zur Verfügung stellen könnte. Zudem soll beleuchtet werden, wie
etwa die SBB in Regionalbahnhöfen – oder auch andere bundesnahe Betriebe –
Coworking-Formate umsetzen könnten. 
In seiner Stellungnahme vom August 2020 beantragte der Bundesrat, die Postulate
abzulehnen. Der Bund überlasse es den Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden, ob sie
im Coworking arbeiten oder Coworking als flexible Arbeitsform anbieten möchten.
Zudem seien Coworking-Möglichkeiten in einigen ländlichen Gebieten und
Bergregionen bereits vorhanden. Zudem verfüge der Bund über keinen direkten
Einfluss auf die Nutzung leer stehender Büroräume der bundesnahen Betriebe oder auf
ihr operatives Geschäft. 
Im Juni 2022 wurden die Postulate abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren vom
Nationalrat behandelt worden waren. 11

POSTULAT
DATUM: 17.06.2022
GIADA GIANOLA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport
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Sozialhilfe

In der Frühjahrssession 2023 befasste sich der Nationalrat mit vier Motionen von
Jacqueline de Quattro (fdp, VD; Mo. 21.4533), Léonore Porchet (gp, VD; Mo. 21.4534),
Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 21.4535) und Lilian Studer (evp, AG; Mo. 21.4536), welche die
Wiedereinführung der Möglichkeit zur Entschädigung von Opfern von Gewalttaten im
Ausland im Opferhilfegesetz zum Gegenstand hatten. De Quattro erklärte, dass
entsprechende Entschädigungen für in der Schweiz wohnhafte Personen durch die
Kantone nach dem Attentat von Luxor 1997 aus Gründen der finanziellen Belastung
abgeschafft worden seien und Betroffene seither lediglich Anrecht auf Beratung und
eine Kostenbeteiligung hätten. Frankreich verfüge hingegen zum Beispiel über einen
Opferentschädigungsfonds, welcher auch Gewalttaten im Ausland einschliesst, der sich
in der Vergangenheit bewährt habe. Bundesrätin Baume-Schneider betonte zwar die
Wichtigkeit der Unterstützung von Opfern von Straftaten, aus verschiedenen Gründen
gelte es allerdings die Motionen abzulehnen. Unter anderem solle der Staat nicht für
Schäden haften müssen, die nicht auf seinem Territorium stattgefunden haben. Weiter
würde die Implementierung eines Garantiefonds wie desjenigen aus Frankreich eine
Ungleichbehandlung gegenüber Opfern von anderen Straftaten im Ausland, etwa Opfern
von Verkehrsunfällen, nach sich ziehen. Zudem befinde sich das gegenwärtige System in
Einklang mit den Vorschriften des Europäischen Übereinkommens über die
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten. Trotz diesen bundesrätlichen Einwänden
nahm der Nationalrat die Motionen mit 109 zu 67 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) an.
Während sich die Fraktionen der SP, der Grünen und der FDP geschlossen respektive
mit Enthaltungen hinter die Geschäfte stellten, stammten abgesehen von einer Stimme
aus der GLP-Fraktion alle Nein-Stimmen aus dem Lager der SVP- und der Mitte-
Fraktionen, welche sich grossmehrheitlich gegen die Vorstösse aussprachen. 12

MOTION
DATUM: 04.05.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Die vier identischen Motionen «Wiedereinführung der Möglichkeit der Entschädigung
von Opfern von Gewalttaten im Ausland im Opferhilfegesetz» von Jacqueline de
Quattro (fdp, VD; Mo. 21.4533), Léonore Porchet (gp, VD; Mo. 21.4534), Min Li Marti (sp,
ZH; Mo. 21.4535) und Lilian Studer (evp, AG; Mo. 21.4536) wurden in der Herbstsession
2023 vom Ständerat beraten. Als Sprecher der RK-SR erklärte Carlo Sommaruga (sp,
GE), dass die Kommission die vier Vorstösse einstimmig mit 12 zu 0 Stimmen zur
Ablehnung empfehle. Als Gründe führte er das Territorialitätsprinzip – ein Staat soll
nicht für Schäden haften müssen, die nicht auf seinem Territorium entstanden sind –,
finanzielle Auswirkungen für die Kantone sowie Beweisschwierigkeiten und
Ungleichbehandlungen der Opfer an. Anders als im Nationalrat, wo die Geschäfte eine
Mehrheit gefunden hatten, lehnten die Mitglieder des Ständerats die Vorstösse auf
Anraten ihrer Kommission stillschweigend ab. 13

MOTION
DATUM: 12.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Anfang September 2019 berichtete der Sonntagsblick darüber, dass verschiedene Ärzte
für medizinische Gutachten für die IV über mehrere Jahre Millionenbeträge erhalten
hätten. Angeführt wurden Beispiele von einer Ärztin und einem Arzt, denen die IV-
Stellen in sechs Jahren CHF 1.86 Mio. respektive CHF 1.82 Mio. für Gutachten
ausbezahlt hätten. Ein Gutachter habe in sieben Jahren gar CHF 3.1 Mio. erhalten, war
in einem späteren Zeitungsbericht zu lesen. 
Problematisch seien diese hohen Zahlungen, weil die Gutachterinnen und Gutachter
deshalb nicht mehr unabhängig seien: Die Gefahr bestehe, dass sie im Sinne der IV-
Stellen entschieden und deshalb seltener Rentenleistungen als gerechtfertigt
einschätzten als andere Ärztinnen und Ärzte. Wer möglichst selten Arbeitsunfähigkeiten
feststelle, würde von den IV-Stellen auch zukünftig vermehrt für Gutachten eingeladen,
war die Vermutung der Medien. Diese Befürchtung untermauerte der Blick durch
Zahlen von kantonalen IV-Stellen, die aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips hatten
zugänglich gemacht werden müssen: Im Kanton Basel-Landschaft zeige sich zum
Beispiel, dass im ersten Halbjahr 2018 zwei Ärzte für ein Viertel der psychiatrischen
Gutachten verantwortlich gewesen seien. Diese zwei Ärzte hätten in 26 Prozent der
Fälle eine Arbeitsunfähigkeit ab 40 Prozent festgestellt, alle anderen Gutachter seien
zusammen auf einen Anteil von 57 Prozent gekommen. In der Folge musste auch das
BSV die Liste der zwischen 2012 und 2018 eingesetzten Gutachterinnen und Gutachter
veröffentlichen, wobei sich ebenfalls eine einseitige Verteilung zeigte: 10 Prozent der
Gutachtenden erhielten in dieser Zeit 73 Prozent des Auftragsvolumens. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Aufgrund der grossen Bedeutung, die den Gutachterinnen und Gutachtern im Rahmen
der IV-Verfahren zukomme, sei deren fehlende Unabhängigkeit besonders stossend,
argumentierten der Blick und in der Folge auch weitere Medien. So werde
hauptsächlich aufgrund der Gutachten entschieden, ob jemand IV erhalte. «Die
Gutachter erfüllen beinahe richterliche Funktionen», erklärte etwa Rainer Deecke,
Präsident der Selbsthilfeorganisation für Schmerzkranke, touché.ch. Das BSV
bezweifelte hingegen die fehlende Unabhängigkeit der Gutachterinnen und Gutachter
und betonte, dass «mit einem prozentualen Anteil bestimmter Arbeitsunfähigkeitsgrade
[...] sachlich fundiert keine qualitative Beurteilung einer Gutachtertätigkeit
vorgenommen werden [könne]». Stattdessen verwies BSV-Sprecher Harald Sohns
darauf, dass die Gutachten bis vors Bundesgericht Beweiskraft haben müssten und
somit nicht willkürlich erstellt werden könnten. 
Dass diese Beweiskraft jedoch nicht immer gegeben ist, zeigte die weitere
Berichterstattung zu diesem Thema in den Medien. Diese berichteten in den nächsten
Wochen von zahlreichen Personen, denen die IV-Rente unter anderem aufgrund von
Rechtsgutachten aberkannt oder nicht zugesprochen wurde, die ihre Forderungen
jedoch später vor Bundesgericht zumindest teilweise durchsetzen konnten. Gleichzeitig
wurden weitere Probleme bezüglich der IV-Gutachten publik: Betroffene berichteten
davon, dass ihre Aussagen in Gutachten verdreht worden seien oder dass sich die
Gutachterinnen und Gutachter für ein Gespräch teilweise weniger als 30 Minuten Zeit
genommen hätten. Ein Arzt erläuterte, dass er immer wieder praktisch identische
Gutachten – sogennante «Copy/Paste-Gutachten» – zu Gesicht bekomme. Teilweise
seien auch Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland, welche die Situation in der Schweiz
nicht kennen würden, hier kaum Rechenschaft ablegen müssten und nur Hochdeutsch
verstünden, für Gutachten in die Schweiz geholt worden. Zudem gebe es
Ungereimtheiten bei den Mehrdisziplinen-Gutachten, bei denen mindestens drei
verschiedene medizinische Fachrichtungen einbezogen werden und die im Unterschied
zu Ein- oder Zweidisziplinen-Gutachten zufällig vergeben würden. So arbeiteten
beispielsweise verschiedene Ärzte des marktführenden Unternehmens bei
verschiedenen Gutachterfirmen, womit die Zufallsvergabe teilweise umgangen worden
sei.
Mitte Dezember 2019 berichteten die Medien schliesslich auch darüber, dass das BSV
allen kantonalen IV-Stellen ein jährliches «Sparziel» definiere, gemäss dem sie die Zahl
von Neurenten, die Gesamtrentenzahl sowie die Kosten pro Versicherten «halten» oder
«senken» sollten. Entsprechend «prüfe [die IV] nicht mehr überall offen, auf welche
Leistungen ein Versicherter Anspruch habe, sondern wie das Quotenziel erreicht
werden [könne]», kritisierte Alex Fischer von der Behindertenselbsthilfe Procap. Das
BSV verwies jedoch darauf, dass dies keine Sparvorgaben, sondern Leistungsziele seien
und somit einen Teil des Aufsichts- und Steuerungsprozesses der IV darstellten. Alle
Versicherten erhielten die ihnen gesetzlich zustehenden Leistungen, betonte das BSV.
Die NZZ erklärte, dass diese Praxis auf die fünfte IV-Revision 2008 zurückzuführen sei.
Seither müsse das BSV prüfen, ob die Integration in den Arbeitsmarkt funktioniere,
wozu es ebendiese Kennzahlen verwende. Diese stellten somit nur einen
«Wasserpegelmesser» dar und seien für die IV-Stellen nicht verbindlich, ihre
Nichteinhaltung habe auch keine Folgen. Dennoch würden sie den Mitarbeitenden in
einigen Kantonen kommuniziert, ergänzten die Medien. 

Im Rahmen dieser Berichterstattung formulierten Behindertenverbände und
Sozialversicherungsanwälte zahlreiche Forderungen, wie die Politik dieser Problematik
begegnen solle. So brauche es schweizweite transparente Daten zu den IV-Gutachten
mit Einbezug der Anteile an erklärten Arbeitsunfähigkeiten, eine Aufzeichnung der
Gespräche und eine übergeordnete Qualitätskontrolle bei den Gutachten. Zudem
sollten die IV-Stellen zukünftig nicht mehr entscheiden dürfen, wer die Gutachten
erstelle; diese sollten nach Zufallsprinzip zugeteilt werden, wie es bei komplexen
Gutachten mit drei oder mehr Ärzten aufgrund eines Bundesgerichtsurteils 2011 heute
schon der Fall sei. Von diesen Massnahmen zeigten sich die Versicherungsmediziner
nicht überzeugt. Bereits heute gebe es Instrumente, um gute und schlechte Gutachten
zu unterscheiden. Tonbandaufnahmen würden hingegen zu neuen, langwierigen
Rechtsauseinandersetzungen führen, bestmögliche Rahmenbedingungen für das
Gespräch verhindern und zu einer verhörähnlichen Situation führen.  
In der folgenden Wintersession 2019 überschlugen sich die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier förmlich mit Vorstössen zu diesem Thema. So reichten sie Anfragen
oder Interpellationen zur üblichen Qualität der Gutachten ein (Frage Müller-Altermatt,
cvp, SO; 19.5700) und stellten konkrete Fragen zu zwei im Zentrum der
Berichterstattung stehenden Gutachtern (Ip. Roduit, cvp, VS; 19.4498 und Ip. Bertschy,
glp, BE; 19.4481) und einem Unternehmen (Ip. Prelicz-Huber, gp, ZH; 19.4623) oder zu
Ärzten, die an mehreren Gutachterstellen arbeiteten (Ip. Studer, evp, AG; 19.4592).

01.01.65 - 01.01.24 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Überdies wollten sie wissen, ob es gängige Praxis sei, dass IV-Stellen nur bei Attesten
einer Arbeitsunfähigkeit, nicht aber bei Arbeitsfähigkeit Nachfragen stellten (Frage
Roduit; 19.5647), ob die Quotenziele des BSV mit dem Rechtsanspruch auf IV in Konflikt
stünden (Ip. Graf, gp, BL; 19.4636), ob zukünftig alle IV-Gutachten zufällig vergeben
werden könnten (Ip. Lohr, cvp, TG; 19.4469) und was der Bundesrat allgemein tue, um
die Situation zu verbessern (Ip. Wasserfallen, sp, BE; 19.4513). Überdies stellten sie
Fragen zur von Bundesrat Berset angekündigten externen Untersuchung (Ip. Studer;
19.4593). So hatte der Gesundheitsminister im Rahmen der Fragestunde erklärt, eine
detaillierte Analyse der Situation und der notwendigen Massnahmen in Auftrag gegeben
zu haben. 
Darüber hinaus dürfte die Medienberichterstattung auch in die Beratung der
Weiterentwicklung der IV in der Wintersession 2019 eingeflossen sein. Da stritt man
sich zu diesem Zeitpunkt noch darum, ob den Gutachten künftig Tonaufzeichnungen,
wie vom Ständerat gewünscht, anstelle eines schriftlichen Protokolls durch die
Gutachter, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte, beigelegt werden sollten.
Benjamin Roduit, der ebenfalls zwei Interpellationen zum Thema verfasst hatte, verwies
im Rat auf verschiedene Fälle, in denen Gutachten unsorgfältig oder unsachgemäss
erstellt worden seien. Mit 114 zu 78 Stimmen bestätigte der Nationalrat die
Verpflichtung zu Tonaufzeichnungen, welcher der Ständerat bereis zuvor zugestimmt
hatte. Zudem stimmte der Nationalrat einstimmig der Schaffung einer Liste aus
Gutachterstellen und Sachverständigen, in denen die Anzahl begutachteter Fälle sowie
die Ergebnisse des Gutachtens bezüglich des Grads der attestierten Arbeitsunfähigkeit
enthalten war, zu. In seiner ersten Beratung hatte er sich auf eine Gutachterliste ohne
Grad der Arbeitsunfähigkeit beschränkt. Eine weitere in der Diskussion erwähnte
Forderung hatte das Parlament im Rahmen der Weiterentwicklung der IV bereits
umgesetzt: So schuf es eine Kommission aus Gutachterstellen, Ärzteschaft,
Wissenschaft und Patientenschaft, welche die Zulassung als Gutachterstellen, das
Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten
überwachen sollte. 14

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Ende 2021 reichten sechs Nationalrätinnen verschiedenster Parteien sechs identische
parlamentarische Initiativen ein, die forderten, dass Aufrufe zu Hass und Gewalt
aufgrund des Geschlechts der Antirassismus-Strafnorm (Art. 261bis StGB) unterstellt
werden. Die Initiantinnen – Min Li Marti (sp, ZH; Pa.Iv. 21.513), Marianne Binder-Keller
(mitte, AG; Pa.Iv. 21.514), Jacqueline De Quattro (fdp, VD; Pa.Iv. 21.515), Sibel Arslan
(basta, BS; Pa.Iv. 21.516), Lilian Studer (evp, AG; Pa.Iv. 21.522) und Kathrin Bertschy (glp,
BE; Pa.Iv. 21.527) begründeten ihr Anliegen mit der weiten Verbreitung von Gewalt und
Hass an Frauen, der mit einem klaren Signal – wie demjenigen der Unterstellung unter
die Antirassismus-Strafnorm – Einhalt geboten werden könnte. Ob neben der sexuellen
Orientierung auch Diskriminierungen und Hass aufgrund der Geschlechtsidentität in die
Antirassismus-Strafnorm aufgenommen werden sollten, war auch bereits während der
Beratungen zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Reynard (sp, VS; Pa.Iv.
13.407) diskutiert worden, die im Februar 2020 an der Urne bestätigt worden war. Die
erstberatende RK-NR, die sich Ende Juni 2022 über die sechs neuen
parlamentarischen Initiativen beugte, gab diesen mit 16 zu 6 Stimmen Folge. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.06.2022
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien
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Bildung und Forschung

Grundschulen

Der Nationalrat beugte sich in der Frühjahrssession 2022 als Erstrat über die
Totalrevision des Bundesgesetzes über Beiträge für die kantonale
französischsprachige Schule in Bern. Lilian Studer (evp, AG) erläuterte dem Plenum die
Vorlage: Mit der Gesetzesrevision wolle der Bundesrat sowohl eine maximale Höhe der
Bundesbeiträge als auch deren Bemessung festlegen. Ausserdem solle der Kanton Bern
verpflichtet werden, dem Bund «jeweils im Februar die Finanzplanung der ECLF des
laufenden und der folgenden drei Jahre» vorzulegen, um die Planbarkeit zu verbessern.
Der grossen Kammer lagen bei ihrer Beratung drei Minderheitsanträge von Sandra
Locher Benguerel (sp, GR) vor. Mit diesen wollte die SP-Fraktion den Bund in diesem
Gesetz finanziell stärker in die Verantwortung nehmen. Ausserdem stellte Erich Hess
(svp, BE) einen Einzelantrag auf Aufhebung des ganzen Gesetzes, womit er die
Teilfinanzierung durch den Bund komplett streichen wollte. Mauro Tuena (svp, ZH)
erläuterte, dass die SVP-Fraktion mit diesem Antrag klarstellen wolle, dass diese Schule,
wie die anderen Grundschulen auch, eine Angelegenheit des Kantons sei. Ausserdem
sei es problematisch, dass der Staat eine Schule mitfinanziere, bei welcher die Kinder
von Bundesangestellten Vorrang vor allen anderen Kindern hätten. Dies widerspreche
dem Prinzip der Chancengleichheit. Bei den folgenden Abstimmungen hatten weder
der Streichungsantrag der SVP noch die Erhöhungsanträge der SP eine Chance; sie
wurden allesamt abgelehnt. Der Antrag Hess fand Unterstützung bei etwa der Hälfte der
SVP-Fraktion, die Minderheitsanträge Locher Benguerel bei den Mitgliedern der SP, der
Grünen und der EVP. In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 165 zu 23
Stimmen deutlich angenommen, alle Gegenstimmen stammten aus den Reihen der SVP-
Fraktion. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Konservative und Rechte Parteien

Die Delegierten der EVP Schweiz wählten im Juni 2021 die Aargauer Nationalrätin Lilian
Studer zu ihrer neuen Parteipräsidentin. Studer trat als einzige Kandidatin an, ihre Wahl
erfolgte einstimmig. Als Vizepräsidenten wurden die Bisherigen Nik Gugger (ZH) und
François Bachmann (VD) wiedergewählt.
Lilian Studer folgte als Präsidentin auf die Berner Nationalrätin Marianne Streiff-Feller,
die von den Delegierten nach siebenjähriger Amtszeit mit stehenden Ovationen
verabschiedet wurde. Der Parteivorsitz kehrte damit in die Familie Studer zurück:
Vorgänger von Streiff war Heiner Studer, der Vater von Lilian Studer, gewesen. Lilian
Studers politische Karriere hatte 2002 im Aargauer Grossen Rat begonnen, dem sie bis
zu ihrer Wahl in den Nationalrat 2019 angehörte. 2004 war sie Mitgründerin und
Gründungspräsidentin der Jungen EVP Schweiz gewesen.
In ihrer Antrittsrede vor den Delegierten stellte Lilian Studer die Wertegrundlage der
EVP ins Zentrum: Diese umfasse die Werte der Nachhaltigkeit, der Gerechtigkeit sowie
der Menschenwürde, sei «unvergänglich» und auch auf die grossen Herausforderungen
der aktuellen Schweizer Politik anwendbar. Diese Herausforderungen ortete sie vor
allem bei den langfristigen Folgen der Covid-19-Pandemie, dem Klimaschutz, dem Dia
log mit der EU und einer generationengerechten Sanierung der Sozialwerke.
In einem Interview mit der Aargauer Zeitung äusserte sich Studer zu ihren Zielen für die
Partei: Dank einer besseren Kommunikation solle die EVP sichtbarer werden und
stärker wahrgenommen werden. Konkrete Wachstumsziele formulierte Studer aber
nicht, auch wenn sie den «Wunsch» habe, den Wählendenanteil zu steigern und etwa in
den katholisch geprägten Kantonen, wo die traditionell reformierte EVP bisher kaum
eine Rolle spielte, stärker zu werden. Die Geschichte mache dies aber schwierig. Zur
Bundesratspartei solle die EVP unter ihr jedenfalls nicht werden. Die Rolle als
«Nischenpartei» habe auch Vorteile, weil sie der EVP mehr Spielraum als den grossen
Parteien biete, «um uns selbst zu sein und unsere Werte zu vertreten». Weil die Partei
mit ihren Werten nicht immer ins klassische Links-rechts-Schema passe, könne sie
auch die Rolle einer Brückenbauerpartei übernehmen. 17

PARTEICHRONIK
DATUM: 19.06.2021
HANS-PETER SCHAUB
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Andere Parteien

Kleinere Parteien im Wahljahr 2023: Kurzüberblick

Für die kleineren Parteien hielt das Wahljahr 2023 ganz Unterschiedliches bereit. Die
EVP startete mit einem Triumph ins Jahr, als sie in Baselland erstmals überhaupt in
ihrer 104-jährigen Parteigeschichte den Sprung in eine Kantonsregierung schaffte. Bei
den eidgenössischen Wahlen verlor sie dann jedoch einen ihrer bisher drei
Nationalratssitze – betroffen war Lilian Studer (AG, evp), die daraufhin verlauten liess,
sich nun einen Rücktritt als nationale Parteipräsidentin zu überlegen.
Umgekehrt verlief die Stimmungskurve beim Mouvement Citoyens Genevois, das im
Frühling seinen Regierungssitz in Genf verlor, im Herbst aber den Einzug in National-
und Ständerat feiern konnte. Nach einigem Hin und Her schlossen sich dort alle seine
Vertreter der SVP-Fraktion an. 
In der SVP-Fraktion verblieben wie schon in der letzten Legislatur auch die EDU, die im
Nationalrat von einem auf zwei Sitze zulegen konnte, und die Lega dei Ticinesi, die ihr
einziges Nationalratsmandat hielt; bei den Wählendenanteilen musste letztere sowohl
bei den Grossrats- als auch bei den Nationalratswahlen deutliche Einbussen
hinnehmen.
Auf der linken Seite des Spektrums konnten weder die PdA noch das linke Wahlbündnis
Ensemble à Gauche ihre Sitze im Bundesparlament verteidigen. Letzterem dürften auch
die Konflikte innerhalb der Genfer Linken zum Verhängnis geworden sein.
Für keine Parlamentssitze reichte es den aus der Gegnerschaft zu den Covid-
Massnahmen hervorgegangenen Organisationen Mass-voll und Aufrecht Schweiz, und
zwar weder bei den eidgenössischen Wahlen noch bei den kantonalen Wahlen, zu
denen sie antraten. Elektoral erfolgreicher war die ebenfalls dem
massnahmenskeptischen Lager zuzurechnende Tessiner Formation HelvEthica, die den
Sprung ins Tessiner Kantonsparlament schaffte.
Geradezu fulminant startete in Genf die vom umstrittenen ehemaligen FDP-
Regierungsrat Pierre Maudet neu gegründete Bewegung Libertés et Justice sociale, die
auf Anhieb einen Regierungs- und zehn Grossratssitze holte.

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.12.2023
HANS-PETER SCHAUB
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